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Verordnung zur Anderung der GliicksspielVO NRW
Vom 8. Mérz 2013
Auf Grund

1. des § 10 Absatz 1 des Spielbankgesetzes NRW vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 524) - im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem fir Gesundheit zustandigen Ministerium,

2. § 19 des Spielbankgesetzes NRW vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 524) - im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium und

3. § 22 Absatz 1 Ausfiihrungsgesetz NRW Gliicksspielstaatsvertrag vom 13. November 2012 (GV.
NRW. S. 524) - im Einvernehmen mit dem Finanzministerium, dem fiir Gesundheit zustandigen
Ministerium und dem fir Kinder und Jugend zustandigen Ministerium

wird verordnet:
Artikel 1

Die GliicksspielVO NRW vom 11. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 860), zuletzt gedndert durch Ver-
ordnung vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 963), wird wie folgt gedndert:

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe ,z. B.” durch das Wort ,zum Beispiel” ersetzt.
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b) Folgender Satz wird angefligt: ,Die Aufsichtsbehorde kann weitere Glicksspiele widerruflich
zulassen.”

1a. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a) Nach dem Wort ,internationalen” werden die Worter ,,und vom zustandigen Ministerium fir In-
neres und Kommunales des Landes NRW genehmigten” eingefligt.

b) Die Worter ,,, nach den im Einzelnen vom Innenministerium genehmigten Spielregeln” werden
gestrichen.

2. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 1 werden nach dem Wort ,Dezember” die Wérter ,von 0.00 bis 24.00 Uhr" gestri-
chen.

b) In Nummer 2 werden die Worter ,5.00 Uhr bis 24.00 Uhr" durch die Woérter ,5 Uhr bis 24 Uhr"
ersetzt.

c) Folgender Satz wird angefligt: ,Der Spielbankbetrieb kann am Vorabend des 24. Dezember
bis spatestens 4 Uhr fortgefuhrt werden.”

3.In § 2 Absatz 3 wird das Wort ,6ffentlich” durch die Worter ,,an den Eingangen” ersetzt.
4. § 3 wird wie folgt gefasst:

w83
Spielverbot

Von der Teilnahme am Spiel sind ausgeschlossen:
1. Personen, die noch nicht volljahrig sind;
2. die nach § 6 Absatz 2 und 3 Spielbankgesetz NRW gesperrten Spieler;

3. Personen, die einer der in Nordrhein-Westfalen zugelassenen Spielbanken als Gesellschafter,
Mitglied eines Organs oder der Geschaftsfiihrung angehdren oder dort sonst in leitender Stel-
lung tatig sind;

4. Personen, die in einem Arbeits- oder ahnlichen Abhangigkeitsverhaltnis zu einer der Spielban-
ken stehen;

5. die Inhaber von Nebenbetrieben und die dort beschaftigten Personen;
6. die mit der Aufsicht Gber eine der Spielbanken beauftragten Bediensteten;

7. die Ehegattinnen und Ehegatten sowie die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner der in den
Nummern 3 bis 6 genannten Personen.”
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5.1n § 5 wird das Wort ,Gllicksspielstaatsvertrag” durch die Worter ,der Anlage 1 der Bekannt-
machung des Ersten Staatsvertrages zur Anderung des Staatsvertrages zum Gliicksspielwesen
in Deutschland vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 524) (Gllcksspielstaatsvertrag)” ersetzt.

6. § 6 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Der Spielbankunternehmer errichtet eine Sperrdatei, in der Stérersperren im Sinne des § 6
Absatz 3 des Spielbankgesetzes NRW gespeichert werden.”

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absatze 2 und 3 eingeflgt:

»(2) Den Betroffenen sind der Grund und die Dauer der Sperre bekannt zu geben. Die allgemei-
nen Auskunftsrechte gesperrter Spieler nach § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBI. | S. 66), zuletzt geandert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBI. | S. 2814), bleiben unberihrt.

(3) Fir die in der Sperrdatei zu speichernden Daten gelten § 23 Absatz 1 und 5 des Gliicksspiel-
staatsvertrages entsprechend.”

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4.

7. § 7 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Nummer 4 wird dem Wort ,Nummer" das Wort ,Art,” vorangestellt.
b) Absatz 3 wird aufgehoben.

8. Nach § 7 wird folgender § 8 eingefligt:

#$8
Videoliberwachung

(1) Der Spielbankunternehmer hat zur Sicherstellung eines ordnungsgemaBen Spielbetriebs, zur
Unterstltzung der Spielbankaufsicht und zum Schutz der Spielbankgaste optisch-elektronische
Einrichtungen (Videoliberwachung) einzusetzen. Auf die Videoliberwachung ist im Eingangsbe-
reich deutlich sichtbar hinzuweisen.

(2) Folgende Bereiche dirfen mit Videokameras tiberwacht werden:
1. Eingange;

2. Spielbereich (Spielsdle, Automatensale) und Kassenbereiche;

3. interne Sicherheitsbereiche, Abrechnungs- und Kassenraume.
(3) Auf den gespeicherten Bildern dirfen, soweit erforderlich

1. die am Spiel beteiligten Personen und ihre Handlungen,
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2. der Verlauf der Spiele an den Tischen und Automaten,

3. die am Jeton-, Tronc- und Bargeldverkehr an der Kasse und an den Spieltischen beteiligten
Personen und ihre Handlungen und

4. die Zahl- und Abrechnungsvorgange fir die Spiele an den Tischen und Automaten und die
daran beteiligten Personen

erkennbar sein.

(4) Die Bildaufzeichnungen sind in einem verschlossenen, gegen unbefugte Einsichtnahme gesi-
cherten Aufzeichnungsgerat aufzubewahren. Unbefugt ist jede Einsichthahme, die nicht fir die
Aufgabenerflllung der verantwortlichen Stelle oder der in Satz 4 genannten Stellen erforderlich
ist. Die mit Hilfe der Videoliberwachungsanlagen erhobenen und gespeicherten personenbezo-
genen Daten sind spatestens sechs Monate nach der Speicherung zu Idschen. Soweit Anhalts-
punkte vorliegen, die ein Tatigwerden der Aufsichtsbehodrde, der mit der Steueraufsicht betrau-
ten Bediensteten, der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erforderlich machen, oder eine hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit hierfur besteht, darf die Loschung erst dann erfolgen, wenn die ge-
speicherten personenbezogenen Daten nicht mehr zum Zweck der Aufgabenerfillung der vor-
genannten Stellen bendtigt werden.

(5) Die Bildaufzeichnungen der Videolberwachung dirfen nur bei Anlassen, die von Absatz 1
Satz 1 erfasst werden, und nur von folgenden Personen und Stellen ausgewertet werden:

1. Geschéftsfiihrung des Spielbankunternehmens und von ihr mit der Uberwachung des Spielbe-
triebs beauftragte Personen;

2. Leitung der Spielbank und von ihr mit der Uberwachung des Spielbetriebs beauftragte Perso-
nen;

3. Aufsichtsbehorde und mit der Steueraufsicht betraute Bedienstete;

4. Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben.”

9. Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,z. B." durch die Woérter ,zum Beispiel” ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Angabe ,bzw." durch das Wort ,beziehungsweise" ersetzt.
10. Der bisherige § 9 wird § 10.

11. Der bisherige § 10 wird § 1und wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.Den Gasten ist die Verwendung von technischen Hilfsmitteln jeglicher Art (zum Beispiel Ta-
schenrechner, Computer, Mobiltelefone) nicht erlaubt.”

b) Folgender Absatz 4 wird angefligt:
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.(4) Die Spielregeln der Spielbank sind einzuhalten. Einwirkungen auf das Spielgeschehen mit
dem Ziel, auf den Ausgang des Spiels Einfluss zu nehmen (Manipulationen), sind nicht erlaubt.

Insbesondere nicht erlaubt ist:
1. ein Zusammenwirken von Gasten zur Umgehung von Hochsteinsatzen;

2. ein Zusammenwirken der Gaste untereinander oder mit dem Personal mit dem Ziel, auf das
Spielgeschehen und den Spielausgang Einfluss zu nehmen.”

12. Der bisherige § 11 wird § 12 und wie folgt gefasst:

«$1
Bekanntgabe der Spielordnung

Ein Abdruck dieser Spielordnung, der Spielregeln sowie der Bestimmungen zum Jugendschutz
und zur Spielersperre sind an allen Eingangen zu den Spielsalen und im Eingangsbereich (vor
der Einlasskontrolle) jeder Spielbank deutlich sichtbar auszuhangen.”

13. Der bisherige § 12 wird § 13 und wie folgt geandert:
a) In der Uberschrift wird das Wort ,Stadte” durch das Wort ,Spielbankgemeinden” ersetzt.

b) In dem einzigen Satz werden die Woérter ,,Stadte Aachen, Bad Oeynhausen, Dortmund und
Duisburg"” durch das Wort ,Spielbankgemeinden” und die Worter ,vom Hundert" durch das Wort
JProzent” ersetzt.

14. Der bisherige § 13 wird § 14 und wie folgt geandert:
In der Uberschrift wird das Wort ,Stadten” durch das Wort ,Spielbankgemeinden” ersetzt.
15. Der bisherige § 14 wird § 15 und wie folgt geandert:

Die Worter ,zuletzt geandert durch Artikel 4 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBI. | S.
2437)" werden durch die Worter ,geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Februar 2013
(BGBI. |1 S. 268)" ersetzt.

16. Die Uberschrift zu Teil 4 wird wie folgt gefasst: ,Annahme- und Wettvermittlungsstellenord-
nung”.

17. Der bisherige § 15 wird § 16 und der einzige Satz wird wie folgt gefasst: ,Die Anzahl der An-
nahmestellen im Sinne des § 5 Ausfiihrungsgesetz NRW Gliicksspielstaatsvertrag in Verbindung
mit § 10 Absatz 4 des Gliicksspielstaatsvertrag ist auf 3 910 begrenzt.”

18. Der bisherige § 16 wird § 17 und wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,von § 1 Nummer 2" durch die Woérter ,der Ziele des § 1
Satz 1" ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,3.500" durch die Angabe ,3 500" ersetzt.
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c) In Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 werden die Worter ,von Annahmestellen” durch die Worter , der
Annahmestelle" ersetzt und nach den Wértern ,Schulen und” das Wort ,0ffentlichen” eingefligt.

d) In Absatz 1 Satz 5 wird das Wort ,Wegstrecke" durch das Wort ,Luftlinie” ersetzt.

e) In Absatz 1 Satz 6 wird die Angabe ,§ 1 Nummer 3" durch die Wérter ,§ 1 Satz 1 Nummer 3" er-
setzt.

19. Der bisherige § 17 wird § 18 und wie folgt gefasst:

~§18
Erlaubnisverfahren fiir den Betrieb einer Annahmestelle

(1) Aus dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis fiir den Betrieb einer Annahmestelle muss her-
vorgehen:

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehdérigkeit, Wohnanschrift der Betreibe-
rin oder des Betreibers der Annahmestelle sowie der Annahmestellenleitung bei abweichender
Inhaberschaft;

2. die Anschrift sowie die Angaben nach Nummer 1 der zur Geschaftsfihrung befugten verant-
wortlichen Person und fiir diese die Unterlagen nach Absatz 2 Nummer 1, 3 und 4, sofern die An-
nahmestelle von einer Gesellschaft betrieben wird;

3. Geschaftsanschrift der Annahmestelle;
4. die Gllcksspiele, die in der Annahmestelle vermittelt werden sollen.
(2) Dem Antrag sind beizufligen:

1. Fihrungszeugnis (das Fihrungszeugnis soll nicht dlter sein als drei Monate) der Betreiberin
oder des Betreibers der Annahmestelle und der Annahmestellenleitung, wenn die Annahmestelle
als Filiale gefuhrt wird;

2. Nachweis Uber die Schulung der in der Annahmestelle tatigen verantwortlichen Personen zur
Friherkennung problematischen Spielverhaltens, zu den Gliicksspielen, die vermittelt werden
sollen und zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen;

3. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (die Auskunft soll nicht alter sein als drei Monate)
flr die Betreiberin oder den Betreiber der Annahmestelle und der Annahmestellenleitung, wenn
die Annahmestelle als Filiale geflihrt wird;

4. bei auslandischen Betreiberinnen und Betreibern einer Annahmestelle und auslandischen An-
nahmestellenleitungen, wenn die Annahmestelle als Filiale gefuhrt wird, ein Nachweis der Auf-
enthalts- und der Arbeitserlaubnis;

5. Lageplan und Kennzeichnung der Annahmestellen, die in einem Abstand von weniger als 200
Metern Luftlinie von der zu genehmigenden Annahmestelle entfernt sind sowie die unmittelbar
an offentliche Schulen und &6ffentliche Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe angrenzen;
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6. Angaben zur Ausstattung, Beschaffenheit und Einteilung der Annahmestelle.

(3) Die Erlaubnis flir den Betrieb einer Annahmestelle darf nur erteilt werden, wenn die Rdumlich-
keiten nach ihrer Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung den Zielen des § 1 Satz 1
Glucksspielstaatsvertrag nicht entgegenstehen. In einer Spielhalle oder einem ahnlichen Unter-
nehmen im Sinne des § 33i Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Fe-
bruar 1999 (BGBI. I. S. 202), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Dezember
2012 (BGBI. | S. 2415), einer Spielbank, einer Wettvermittlungsstelle oder einer Gaststatte, in der
Geld- oder Warenspielgerate mit Gewinnmaglichkeit bereitgehalten werden, darf eine Annahme-
stelle nicht betrieben werden.

(4) Die fir die Erlaubnis zustandige Behorde kann fir ihre Entscheidung weitere Angaben und
Unterlagen verlangen.

(5) Die bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung erteilten Erlaubnisse gelten fort."
20. Der bisherige § 18 wird § 19 und wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift werden nach dem Wort ,Erlaubnis” die Worter ,fiir den Betrieb einer Annah-
mestelle” eingefiigt.

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefligt:
»Sie kann auf Antrag verlangert werden.”

c) In Absatz 2 werden die Woérter ,Gliicksspielstaatsvertrag AG NRW" durch die Woérter ,Ausfiih-
rungsgesetz NRW Glicksspielstaatsvertrag” ersetzt.

21. Nach § 19 werden folgende Paragrafen eingefligt:

«$ 20
Wettvermittlungsstellen

(1) Wettvermittlungsstellen sind besondere Geschaftsraume der Konzessionsnehmer, in denen
ausschlieBlich Sportwetten als Hauptgeschaft vermittelt werden. Insbesondere in einer Spielhalle
oder einem ahnlichen Unternehmen im Sinne des § 33i Gewerbeordnung, einer Spielbank oder
einer Gaststatte, in der Geld- oder Warenspielgerate mit Gewinnmadglichkeit bereitgehalten wer-
den, darf eine Wettvermittlungsstelle nicht betrieben werden. Die Erlaubnis fir den Betrieb einer
Wettvermittlungsstelle darf nur erteilt werden, wenn die Geschaftsraume nach ihrer Lage, Be-
schaffenheit und Ausstattung den Zielen des § 1 Satz 1 Glicksspielstaatsvertrag nicht entgegen-
stehen. Der Betreiber der Wettvermittlungsstelle muss sicherstellen, dass keine Minderjahrigen
in der Wettvermittlungsstelle anwesend sind.

(2) Die Vermittlung von Sportwetten, auch Uber Selbstbedienungsterminals, ist nur in einer Wett-
vermittlungsstelle nach Absatz 1 zuldssig. Die Regelungen des Absatzes 6 bleiben hiervon unbe-
rahrt.

(3) Zur Kriminalitats- und Suchtpravention ist die Wettvermittlungsstelle so zu gestalten, dass sie
gut einsehbar ist; das Anbringen von Sichtschutz (Verkleben von Glasflachen) ist verboten. Die
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Wettvermittlung darf nur in einem Raum und nicht in Nebenraumen stattfinden. In der Wettver-
mittlungsstelle sind gut sichtbar Informationsmaterialien iber die Risiken GbermaBigen Glick-
spielens, Uber gliicksspielsuchtspezifische Beratungsangebote und Spielersperren sowie Sperr-
antrage auszulegen.

(4) Das Aufstellen, Bereithalten oder die Duldung von technischen Geraten zur Bargeldabhe-
bung, insbesondere EC- oder Kreditkartenautomaten, ist in der Wettvermittlungsstelle verboten.

(5) Die Sperrzeit fur die Wettvermittlungsstelle beginnt taglich um 1 Uhr und endet um 6 Uhr. Im
Ubrigen gelten die Regelungen des Feiertagsgesetzes NW vom 23. April 1989 (GV. NRW. S. 222)
in der jeweils geltenden Fassung.

(6) Ist die Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG (WestLotto) oder eine Gesellschaft, an der
WestLotto beteiligt ist, Konzessionsnehmer, kann auf Antrag die Vermittlung von Sportwetten
auch Uber die nach § 16 begrenzte Anzahl von Annahmestellen zugelassen werden, wenn die
Wettvermittlung im Nebengeschaft erfolgt. Die Zulassung hat den Spielerschutz besonders zu
bertcksichtigen. Wetten im Sinne des § 21 Absatz 4 Satz 3 Halbsatz 1 Glicksspielstaatsvertrag
(Live-Wetten) sind in Annahmestellen nicht zulassig. Der Betreiber der Annahmestelle darf keine
Maoglichkeit bieten, Gber Telemedien Sportereignisse zu verfolgen. Die zusatzliche Nutzung ei-
nes Kontingents nach § 21 ist ausgeschlossen. § 22 Absatz 3 Nummer 4 und Absatz 4 Nummer 5
gelten analog.

§21
Begrenzung der Anzahl der Wettvermittlungsstellen

(1) Die Anzahl der Wettvermittlungsstellen der Konzessionsnehmer ist im Sinne des § 10a Absatz
5 Glucksspielstaatsvertrag in Verbindung mit § 13 Absatz 3 Satz 3 Ausfiihrungsgesetz NRW
Gliicksspielstaatsvertrag auf 920 begrenzt.

(2) Das fur Inneres zustandige Ministerium verteilt die Anzahl der Wettvermittlungsstellen gleich-
maBig auf die Konzessionsnehmer. Die Konzessionsnehmer kdnnen bereits vor Einrichtung einer
Wettvermittlungsstelle untereinander Vereinbarungen iiber die Ubertragung der ihnen zugeteil-
ten Anzahl von Wettvermittlungsstellen treffen. Die Vereinbarung ist dem fur Inneres zustandi-
gen Ministerium anzuzeigen.

(3) Eine Vereinbarung iiber die Ubertragung und Nutzung der Wettvermittiungsstellen ist auch
nach Erteilung einer Erlaubnis im Sinne des § 19 Absatz 3 Nummer 3 Ausfuhrungsgesetz NRW
Gliicksspielstaatsvertrag moglich. Nahere Einzelheiten sind Bestandteil des Erlaubnisverfahrens.

§22
Erlaubnisverfahren

(1) Die Erlaubnis zum Vermitteln von Sportwetten in Wettvermittlungsstellen darf nur erteilt wer-
den, wenn die Wettvermittlungsstelle einen Mindestabstand von 200 Metern Luftlinie zur ndchst-
gelegenen Wettvermittlungsstelle und zu 6ffentlichen Schulen und 6ffentlichen Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe nicht unterschreitet.
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(2) Der Antrag auf Erteilung einer Wettvermittlungsstelle kann nur von einem Konzessionsneh-
mer beantragt und diesem erteilt werden.

(3) Aus dem Antrag im Sinne des Absatzes 2 muss hervorgehen:

1. Der Konzessionsnehmer, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehdorigkeit,
Wohnanschrift der Betreiberin oder des Betreibers der Wettvermittiungsstelle und der Wettver-
mittlungsstellenleitung bei abweichender Inhaberschaft;

2. sofern die Wettvermittlungsstelle von einer Gesellschaft betrieben wird, deren Anschrift sowie
die Angaben nach Nummer 1 der zur Geschaftsfiihrung befugten verantwortlichen Person und
fur diese die Unterlagen nach Absatz 4 Nummer 1, 3 und 4, der zur Geschaftsfiihrung befugten
Personen;

3. die Geschaftsanschrift der Wettvermittlungsstelle;
4. das Sportwettangebot, das in der Wettvermittlungsstelle vermittelt werden soll.
(4) Dem Antrag sind beizufligen:

1. Fihrungszeugnis (das Fuhrungszeugnis soll nicht alter als drei Monate sein) der Betreiberin
oder des Betreibers der Wettvermittlungsstelle und der Wettvermittlungsstellenleitung, wenn die
Wettvermittlungsstelle als Filiale geflihrt wird;

2. Nachweis Uber die Schulung der in der Wettvermittlungsstelle tatigen Personen zur Frih-
erkennung problematischen Spielverhaltens, zu den Gllcksspielen, die vermittelt werden sollen
und zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen;

3. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (die Auskunft soll nicht alter sein als drei Monate)
flir die Betreiberin oder den Betreiber der Wettvermittlungsstelle und der Wettvermittiungsstel-
lenleitung, wenn die Wettvermittlungsstelle als Filiale gefuhrt wird;

4. bei auslandischen Betreiberinnen und Betreibern einer Wettvermittiungsstelle und auslandi-
schen Wettvermittlungsstellenleitungen, wenn die Wettvermittlungsstelle als Filiale geflihrt wird,
ein Nachweis der Aufenthalts- und der Arbeitserlaubnis;

5. Lageplan und Kennzeichnung der Wettvermittiungsstelle sowie die Lage offentlicher Schulen
und 6ffentlicher Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in einem Abstand von weniger als
200 Metern Luftlinie Entfernung;

6. Angaben zur Ausstattung, Beschaffenheit und Einteilung der Wettvermittlungsstelle.

(5) Die fir die Erlaubnis zustandige Behdrde kann fir ihre Entscheidung weitere Angaben und
Unterlagen verlangen.

§ 23
Befristung und Erléschen der Erlaubnis fiir den Betrieb einer Wettvermittlungsstelle
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(1) Die Erlaubnis fiir den Betrieb einer Wettvermittlungsstelle ist bis langstens zum 30. Juni 2019
Zu befristen.

(2) Die Erlaubnis fir den Betrieb einer Wettvermittlungsstelle erlischt gemaR §§ 4a Absatz 2 Satz
1, 4e Absatz 4 Gllicksspielstaatsvertrag durch Zeitablauf oder durch Widerruf der Konzession.

§24
Testkaufe

(1) Zur Uberwachung und Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen sind die Bezirksregierun-
gen im Rahmen ihrer Aufsichtspflichten berechtigt, Testkdufe mit Minderjahrigen in den in ihrem
Zustandigkeitsbereich befindlichen Annahme- und Wettvermittlungsstellen durchzufiihren. Test-
kaufe kdnnen mit minderjahrigen Beschaftigten der Glicksspielaufsichtsbehoérde in Begleitung
einer bei der Glucksspielaufsichtsbehdrde beschaftigten volljahrigen Person oder durch einen
beauftragten externen Dienstleister durchgefiihrt werden. Die Kosten fir die Durchfiihrung von
Testkaufen sind dem Veranstalter im Sinne des § 3 Absatz 1 Ausflihrungsgesetz NRW Gliicks-
spielstaatsvertrag beziehungsweise dem Konzessionsnehmer im Rahmen der Erlaubnis- oder
Konzessionserteilung aufzuerlegen.

(2) Minderjahrige sind vor einem Einsatz als Testkaufer ausflihrlich zu schulen. Im Rahmen eines
Testkaufs erworbene Spiel- oder Wettscheine sind unmittelbar nach dem durchgefihrten Test-
kauf ungultig zu machen und duirfen nicht am Spiel teilnehmen.

(3) Beauftragt die Bezirksregierung einen externen Dienstleister mit der Durchfiihrung der Test-
kaufe, muss sie gewahrleisten, dass dieser die Jugendschutzvorgaben beachtet. Absatz 2 gilt
entsprechend.

(4) Testkaufe sollen unangekiindigt mindestens einmal jahrlich durchgefiihrt werden. Wird dabei
festgestellt, dass Minderjahrige an Gliicksspielen teilnehmen konnen, ist die Annahme- oder
Wettvermittlungsstelle innerhalb von drei Monaten erneut zu Uberprifen. Bei einem nochmaligen
VerstoB gegen die Jugendschutzbestimmungen ist ein BuBgeldverfahren gemaRl § 23 Absatz 1
Nummer 2 Ausfiihrungsgesetz NRW Gllcksspielstaatsvertrag einzuleiten. Innerhalb eines Mo-
nats ist ein erneuter Testkauf durchzuflihren. Kommt es dabei zu einem erneuten VerstoB, ist die
Erlaubnis fiir den Betrieb der Annahme- oder Wettvermittlungsstelle zu widerrufen.”

22. Der bisherige § 19 wird § 25.
Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft und tritt am 31. Dezember 2022 au-
Ber Kraft.

Dusseldorf, den 8. Marz 2013

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/11



Der Minister
fur Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf Jager

GV.NRW. 2013 S. 138

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/11


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2013-s138

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung zur Änderung der GlücksspielVO NRW 


